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Anhang per 30.6.2025 der konsolidierten 
Jahresrechnung

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP 
FER (Kern-FER, FER 21 und FER 30) und entspricht dem schweizerischen Rechnungslegungsrecht (32. 
Titel des Obligationenrechts), den Vorschriften der Stiftung ZEWO sowie den Bestimmungen der 
Statuten. Die konsolidierte Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage.

Konsolidierungskreis
Die konsolidierte Jahresrechnung resultiert aus der Konsolidierung des Verein Winterhilfe Oberwallis, 
Visp mit der Stiftung Oberwalliser Winterhilfe, Visp (Bilanzstichtag 30. Juni).
Der Stiftungsrat der Stiftung Oberwalliser Winterhilfe setzt sich zu mehr als 50% aus Vorstands-
mitgliedern des Verein Winterhilfe Oberwallis zusammen, wodurch eine Beherrschung nach Swiss GAAP 
FER zutrifft. 

Konsolidierungsgrundsätze
Die Stiftung wird nach der Methode der Vollkonsolidierung konsolidiert.
Im Organisationskapital wird das Vereinskapital und das Stiftungskapital addiert. Allfällige Transaktionen 
zwischen der Stiftung und dem Verein werden eliminiert.

Übrige Anhangsangaben
Als kleine Organisation wurde auf die Erstellung der Mittelflussrechnung verzichtet.
Nach FER 30.42 ist die Segmentierung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen nicht notwendig, 
da sich die Geschäftsbereiche nicht erheblich voneinander unterscheiden.

Für die übrigen Anhangsangaben verweisen wir auf den Anhang des Einzelabschlusses des Verein 
Winterhilfe Oberwallis.


